
Canan Atilgan   Der König
und sein Parlament:
Wahlen in Jordanien

Die jordanische
Wahlgesetzgebung

Nach der Verfassung von 1952 ist Jordanien eine kon-
stitutionelle Monarchie, die dem König weitgehende
Macht zuweist. Er ist nicht nur Oberhaupt der Ar-
mee, sondern agiert auch als letzte Entscheidungsin-
stanz der Legislative, Exekutive und Judikative. Er
darf die Kabinettsmitglieder ernennen bzw. entlassen.
Der Ministerpräsident führt in seinem Auftrag die
Regierungsgeschäfte. Verglichen mit anderen arabi-
schen Staaten hat das jordanische Parlament dennoch
relativ umfassende Kompetenzen. So kann es Ge-
setzesvorlagen blockieren und den Rücktritt der
Regierung erzwingen, aber der König hat bei allen
Gesetzen ein Vetorecht. Die Regierung bleibt dem
Parlament gegenüber rechenschaftspflichtig. Das jor-
danische Parlament setzt sich aus zwei Kammern
zusammen: dem Oberhaus, dessen 40 Senatoren vom
König ernannt werden, und dem Unterhaus mit
nunmehr 110 Volksvertretern. Die ersten freien Par-
lamentswahlen in Jordanien hatten im Jahre 1989
stattgefunden, was den Beginn eines langsamen De-
mokratisierungsprozesses markiert. Seitdem fanden
zwar weitere zwei Wahlen statt (1993 und 1997), der
Reformprozess ist jedoch weitgehend ins Stocken ge-
raten.

Das Verständnis und die Interpretation der Wahlen
und ihres Ausgangs erfordern einen Blick auf die
Entwicklung der Wahlgesetzgebung, die den Einfluss
zentraler Konfliktthemen der jordanischen Gesell-
schaft auf die politischen Prozesse widerspiegelt.

König Abdullah II. von Jor-
danien konnte die seit län-
gerem anstehenden Wahlen
nicht mehr länger aufschie-
ben. Seit zwei Jahren re-
gierte der Monarch das
Haschemitische Königreich
per Erlass und ohne Parla-
ment, was dem Ansehen
des Landes in Sachen De-
mokratie abträglich war.
Am 17. Juni 2003 schrieb
König Abdullah endlich die
ersten freien Wahlen nach
sechs Jahren aus, zugleich
die ersten seit seinem
Amtsantritt. Der junge
König, der sein Land am
liebsten als „Modell-De-
mokratie“ für die arabische
Welt sehen würde, be-
zeichnete die ersten Parla-
mentswahlen unter seiner
Herrschaft denn auch als
historischen Meilenstein
und Neubeginn für das jor-
danische Volk. Die Wahlen
waren mehrfach verschoben
worden, da sie angesichts
der regionalen Entwicklun-
gen als zu riskant betrach-
tet wurden. Mit Erleichte-
rung verzeichnete man
daher, dass königstreue
Kandidaten die Mehrheit
der 110 Sitze errangen. Der
König wird sich auch wei-
terhin auf die Loyalität der
wichtigsten Beduinen-
stämme stützen können,
die seine Wirtschaftsrefor-
men und die Partnerschaft
mit den USA mittragen.
Sechs Frauen ziehen erst-
mals per Quotenregelung
ins Parlament ein. Wahlbe-
rechtigt waren 2,8 Millio-
nen der 5,4 Millionen Jorda-
nier. Die Wahlbeteiligung
lag bei 58,8 Prozent.
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Standen 1989 durch das Mehrstimmenwahlrecht
jedem Wähler so viele Stimmen zu, wie Sitze in sei-
nem Bezirk zu vergeben waren, wurde diese Bestim-
mung vor den Parlamentswahlen 1993 geändert: an
ihre Stelle trat das One-man-one-vote-Wahlrecht.
Obwohl die Änderung des Mehrstimmenwahlrechts
zum Einstimmenwahlrecht allgemein auf Ablehnung
stieß, wurde sie als „temporäres Gesetz“ durchge-
setzt. Wichtigste Konsequenz des One-man-one-
vote-Prinzips für das politische System war die Be-
nachteiligung politischer Parteien (seit 1992 erneut
zugelassen), während Stammesloyalitäten gestärkt
wurden. Die Kritik an dem besagten Wahlgesetz
führte dazu, dass die Parlamentswahlen 1997 von den
politischen Oppositionsparteien, darunter der Isla-
mic Action Front als der stärksten politischen Bewe-
gung, boykottiert wurden. Damit trat eine zusätzli-
che Stärkung tribaler und lokaler Kandidaten ein, die
bei den Wahlen 1997 mehr als drei Viertel aller Parla-
mentssitze erlangen konnten.

Nach der Auflösung des Parlaments im Sommer
2001 wurde ein neues vorläufiges Wahlgesetz verab-
schiedet, das allerdings an dem Einstimmenprinzip
festhielt und nur eine leichte Korrektur der unglei-
chen Wahlkreiseinteilung vornahm, die den jorda-
nisch-beduinischen Bevölkerungsanteil bevorzugt.
Der ohnehin umstrittene Grundsatz des One-man-
one-vote wird durch die extrem ungleiche Wahlkreis-
einteilung zusätzlich delegitimiert, da das Prinzip,
dass jede Stimme gleiches Gewicht haben muss, un-
terlaufen wird. Eine gleichberechtigte Wahlkreisein-
teilung ist nicht im Interesse des Regimes, das davon
profitiert, dass die loyalen und tribalen Kräfte der
ländlichen Regionen des Südens ein größeres Stimm-
gewicht haben als die kritischen urbanen Kreise, die
zudem mehrheitlich palästinensischen Ursprungs
sind. Als Resultat ist im Ober- und Unterhaus sowie
in den staatstragenden Institutionen der palästinensi-
sche Bevölkerungsanteil unterrepräsentiert.

König Abdullah II. versuchte mit seiner sozial-
politischen Kampagne „Jordan First“ den ins Stocken
geratenen Demokratisierungs- und Transformations-
prozess wiederzubeleben. Mit Erlassen und Kom-
missionen werden seit Beginn des Jahres Kernthe-
men demokratischer Entwicklung wie Parteien und
Verbände, Frauenrechte, Wahlgesetz, Verfassungsge-
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richtsbarkeit etc. zum Gegenstand des öffentlichen
Diskurses gemacht. Die Einführung der Frauenquote
von sechs Sitzen und die Senkung des Wahlalters von
19 auf 18 Jahre kann als Ergebnis dieser Aktivitäten
verzeichnet werden. Das neue Wahlgesetz vom Fe-
bruar 2003 verdoppelte auch die Zahl der Wahlkreise
und vermehrte die Parlamentssitze von 80 auf 110. Je-
doch blieb auch im neuen Wahlgesetz die ungleiche
Verteilung der Parlamentssitze pro Wahlbezirk beste-
hen, wobei in tribal bestimmten Wahlkreisen weniger
Stimmen zum Einzug ins Parlament genügen als in
städtischen Ballungszentren. Von einer gerechten Re-
lation zwischen der Anzahl potenzieller Wähler und
Sitzen im Parlament kann daher auch nach dem neuen
Wahlgesetz vom Februar 2003 nicht die Rede sein.

Das jordanische Wahlrecht ist ein reines Mehr-
heitswahlrecht, bei dem die Kandidaten mit der
höchsten Stimmenzahl nach nur einem Wahlgang ins
Parlament einziehen, die Stimmen für die „Verlierer“
aber völlig verloren gehen. Ein solches Wahlrecht hat
zwar den Vorteil, bei Parteienwahlen eindeutige
Mehrheitsverhältnisse zu schaffen, in Jordanien, wo
ideologische Zugehörigkeiten eine eher untergeord-
nete Rolle spielen und Kandidaten oft nur auf Grund
verwandtschaftlicher Beziehungen gewählt werden,
führt es jedoch zu einer Aufsplitterung des Wähler-
votums und einem Parlament, das nur eine Minder-
heit der Bürger vertritt.

Parteien, Programme,
Kandidaten

Die Ursprünge des jordanischen Parteienwesens rei-
chen zwar in die dreißiger Jahre zurück, doch ent-
wickelten sich Parteien mit echter Programmatik erst
in den fünfziger Jahren. Den politischen Aktivitäten
der Parteien wurde aber schon bald ein Ende gesetzt.
1957 wurden sie ohne Ausnahme verboten und blie-
ben bis 1992 im Untergrund. Inzwischen besteht die
jordanische Parteienlandschaft aus ca. 30 Parteien, die
sich im Wesentlichen in drei große Strömungen un-
terteilen lassen: Islamisten, Zentristen und Nationa-
listen, Linke.

Betrachtet man die Parteiprogramme, so finden sich
überall mehr oder weniger austauschbare floskel-
hafte Phrasen, die wenig programmatische Stand-
festigkeit erkennen lassen. Bestrebungen innerhalb
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der Parteien, aus mehreren Splittergruppen eine
große Partei zu formieren, um bei den Wahlen
größere Chancen zu erlangen, scheiterten immer wie-
der. Die Parteien können bestenfalls wenige hundert
Mitglieder aufweisen. Entscheidender als program-
matische Grundsätze ist häufig das individuelle Re-
nommee der führenden Persönlichkeiten und/oder
der familiäre Hintergrund.

Eine Ausnahme in dieser Hinsicht stellt lediglich
die Islamic Action Front (IAF) dar, die sowohl eine
ausgeprägte und geschlossene Programmatik vertritt
als auch über eine Massenbasis verfügt. Die IAF ist
der politische Flügel der Moslem-Bruderschaft in Jor-
danien und tritt für eine strengere islamische Gesell-
schaftsordnung sowie die Kündigung des Friedens-
vertrags mit Israel ein. Diese Eindeutigkeit wird vom
Wähler honoriert, wie die Wahlergebnisse zeigen.

Entgegen der weitverbreiteten Ansicht, dass die Is-
lamisten unter dem Dach der IAF das politische Sys-
tem in Jordanien in Frage stellten, versucht die Partei,
die Rolle eines Symbols für die Aufrichtigkeit des de-
mokratischen Prozesses zu übernehmen. Statt wie in
anderen Staaten der Region als aggressive System-
feinde aufzutreten, ist sie in Jordanien Teil des politi-
schen Lebens und dient als Beispiel dafür, wie die „is-
lamistische Herausforderung“ durch eine Integration
in das System „bewältigt“ werden kann. Tatsächlich
ist aber die gemäßigte Position der Muslim-Brüder-
schaft und ihrer Partei nicht etwa die Folge der Ein-
bindung in die politische Legalität, sondern deren
Voraussetzung.

Insgesamt kann man behaupten, dass Jordanien
zwar über eine plurale, aber kaum über eine plura-
listische Parteienlandschaft verfügt. Bisher fehlt es an
einer entsprechenden basisorientierten Verankerung.
Die Wählerschaft steht den Parteien misstrauisch bis
ablehnend gegenüber. Konsequenterweise traten die
meisten Kandidaten – trotz des legalen Operations-
feldes für politische Parteien – als Unabhängige an.
Lediglich die Islamic Action Front stellte eine offizi-
elle Liste mit 30 Kandidaten auf. Es gab zwar auch an-
dere parteigebundene Kandidaten, die allerdings als
Unabhängige in den Wahlkampf gingen.

Augenfällig war das fast vollständige Fehlen politi-
scher Themen von nationaler und internationaler Be-
deutung. Viele Kandidaten stellten allgemeine Forde-
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rungen auf wie die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
oder die Steigerung des Lebensstandards, ohne dass
jedoch ein konkretes Programm zur Durchsetzung
dieser Ziele entwickelt wurde. Vorrangig wurden die
alltäglichen Sorgen und Nöte der Wähler und lokale
Interessen angesprochen: Die Kandidaten verspra-
chen Verbesserung der Infrastruktur in ihrem Wahl-
kreis, Schulen, Krankenhäuser etc. Eine ideologische
Bindung oder programmatische Aussagen fehlten, da
die Kandidaten parteipolitisch weitgehend ungebun-
den waren. Auch Kandidaten der IAF waren zurück-
haltend in der Besetzung politisch-programmatischer
Themen. Die Kandidaten benutzten kein islamisti-
sches Profil, sondern stellten den „Dienstleistungsab-
geordneten“ in den Vordergrund, wiederum mit
Rücksicht auf die Bedeutung tribaler Bindungen in
der jordanischen Gesellschaft.

Charakteristischerweise wird damit auch in den
Wahlen die gesellschaftspolitische Struktur des Lan-
des verfestigt: die Persistenz der tribalen Bezie-
hungsgeflechte bei einer gleichzeitigen Schwäche der
Zivilgesellschaft, die eine nur wenig strukturierte
und durchsetzungsfähige Parteienlandschaft hervor-
gebracht hat. Dem Staat, der alle wesentlichen Ent-
scheidungen ohne Beteiligung der Bevölkerung trifft,
steht eine Gesellschaft gegenüber, die sich nicht ange-
messen organisiert und wehrt. Der demokratische
Diskurs, wie ihn das Regime vorgibt, ist insgesamt
repressiv orientiert. Für offene und kontroverse ge-
sellschaftliche Auseinandersetzungen wird kaum
Raum gelassen. Vielmehr wird versucht, den Status
quo zu zementieren.

Die Parlamentswahlen
vom 17. Juni 2003

Die Besonderheit der Parlamentswahlen vom 17. Juni
2003 war, dass sie nach einer parlamentslosen Zeit
von zwei Jahren den Jordaniern wieder die Möglich-
keit einer offenen politischen Meinungsäußerung
gewährten und den Willen zur Rückkehr zum ver-
fassungsgemäßen parlamentarischen Leben signali-
sierten.

König Abdullah II. hatte im Sommer 2001 das
13. Parlament aufgelöst und die für Herbst 2001 an-
stehenden Wahlen mit dem Hinweis auf brisante Ent-
wicklungen in der nahöstlichen Region mehrfach ver-
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schoben. In Jordanien, wo außenpolitische Ereignisse
eine direkte Wirkung auf innenpolitische Entschei-
dungen haben, muss immer davon ausgegangen wer-
den, dass Demokratisierungsversuche der regionalen
Stabilität untergeordnet werden. Wie vor den Wahlen
1989, die eine 22-jährige politisch begründete Sus-
pendierung des Parlaments beendeten, führte dies zu
einem politischen Vakuum mit einer zweijährigen
„parlamentslosen“ Zeit. In dieser Periode verabschie-
dete die Regierung über 120 sogenannte temporäre
Gesetze, u.a. auch die erwähnten Änderungen des
Wahlgesetzes. Die jordanische Verfassung gestattet
den Erlass temporärer Gesetze in Abwesenheit des
Parlaments, was auch für die sitzungsfreie Zeit zu-
trifft. Die temporären Gesetze besitzen bis zu ihrer
Ratifizierung durch das Parlament Gültigkeit, sind al-
lerdings in der jordanischen Gesellschaft als undemo-
kratische Eingriffe stark umstritten.

Für das jordanische Regime stellten die Wahlen
zunächst ein Wagnis dar, da nicht genau abzuschätzen
war, welche Kräfte im neuen Parlament vertreten sein
würden und ob die Regimeinteressen in Sachen Re-
präsentanz geschützt würden. Obwohl die dramati-
schen Ereignisse um Palästina und den Irak einen
ideologisierten und politisierten Wahlkampf hätten
erwarten lassen, fand dieser ganz im Gegenteil ohne
nennenswerte Ereignisse statt und war von den All-
tagssorgen der Bevölkerung bestimmt.

765 Kandidaten hatten sich bei den Parlaments-
wahlen am 17. Juni 2003 um die 110 Mandate bewor-
ben – darunter 54 Frauen. Mit 30 Bewerbern war die
oppositionelle Islamische Aktionsfront dabei. Die
Zahl der Bewerber pro Sitz lag im Landesdurch-
schnitt bei sieben. Zur Erleichterung des Königshau-
ses konnten bei den Parlamentswahlen die königs-
nahen Beduinenführer die absolute Mehrheit der
110 Sitze gewinnen. Etwa 82 der 110 Parlamentsmit-
glieder wird Loyalität zur Haschemiten-Dynastie be-
scheinigt. Sechs Sitze gehen über die Quotenregelung
an die Frauen. Zwölf Sitze sind für Minderheiten re-
serviert, wobei drei auf Tscherkessen und Tschetsche-
nen entfallen und neun auf die Christen, womit deren
Vertretungsquote weit über ihrem Bevölkerungsan-
teil von vier Prozent liegt.

Der Islamic Action Front, der stärksten politischen
Oppositionsbewegung in Jordanien, wurden beim
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ersten Urnengang seit sechs Jahren die besten Chan-
cen eingeräumt. Die IAF hatte zuletzt 1993 an den
Wahlen teilgenommen und konnte mit 17 Kandidaten
über die Parteiliste und fünf Unabhängige ein Viertel
der Unterhaussitze beschicken. Die Wahlen von 1997
hatte die IAF hauptsächlich aus Protest gegen das
One-man-one-vote-Wahlrecht boykottiert. Für die
Wahlen am 17. Juni 2003 beschloss die Partei ihre Ver-
weigerungshaltung aufzugeben, trotz Beibehaltung
des Einstimmenwahlrechts. Die Begründung lautete:
„Die Entscheidung, an den Wahlen teilzunehmen, er-
wächst aus dem Bemühen, zur politischen Entwick-
lung im Lande beizutragen, insbesondere zur Schaf-
fung eines kompetenten Parlaments, das mit den
aktuellen nationalen und regionalen Herausforde-
rungen umgehen kann.“

Die IAF hatte in „Bescheidenheit“ eine Liste
mit „nur“ 30 Kandidaten für die Wahl aufgestellt. Al-
lerdings konnte sie mit 17 deutlich weniger Sitze
(15 Prozent) erringen als allgemein erwartet. Irregu-
laritäten wie Fälschung und Betrug im Wahlvorgang
sind – anders als von führenden Mitgliedern der IAF
behauptet – nicht die Ursache dafür, sondern das
berüchtigte One-man-one-vote-Prinzip. Gleichzei-
tig lässt die Liste von 30 Kandidaten auch Rück-
schlüsse auf eine grundsätzliche Entscheidung der Is-
lamisten über ihre Rolle im neuen Parlament zu, denn
selbst wenn alle Kandidaten durchgekommen wären,
hätten sie keinesfalls die Mehrheit der Sitze erringen
können. Die Kandidatenzahl lässt sich zum einen in-
terpretieren als eine grundsätzliche Entscheidung für
eine oppositionelle Rolle. Zum anderen entspricht sie
dem Bestreben der Muslim-Bruderschaft, das Regime
nicht zu provozieren. Das Motto der IAF lautet ent-
sprechend „nicht Revolution, sondern Evolution“.

Der Einfluss der Islamisten auf das Parlament wird
beschränkt sein. Auch ihr Rückhalt in der Bevölke-
rung scheint, gemessen an der Gesamtzahl der abge-
gebenen Stimmen im Vergleich zu den Wahlen 1993,
nicht erheblich gestiegen zu sein. Andererseits ha-
ben die IAF-Kandidaten mit Abstand die höchsten
Stimmzahlen erreicht. Fast alle Kandidaten stehen in
den Stimmbezirken an erster oder zweiter Stelle. Das
höchste Stimmenergebnis landesweit mit 19256 Stim-
men ging an einen IAF-Kandidaten. Das insgesamt
„schwache“ Abschneiden der IAF ist in erster Linie
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die Folge des Wahlgesetzes. Da die Wähler sich nur
für einen Kandidaten entscheiden können, überwie-
gen familiäre Loyalitäten über mögliche programma-
tische Präferenzen. Die Änderung des Wahlgesetzes
steht dementsprechend als erste Priorität auf der po-
litischen Agenda der IAF.

Islamic Action Front Party (Muslim Bruderschaft)

Name Wahl- Gesamt- Platzie-
kreis stimmen rung

Ing. Azzam Amman/1 15833 2al-Huneidi

Prof. Musa Amman/2 10627 2al-Wahsh

Dr. Taisir Amman/2 8944 3al-Fityani

Prof. Zuheir Amman/ 3 7881 1Abu Raghib

Dr. Adnan Amman/4 11484 1Hassouneh

Dr. Mohammed Amman/5 11656 1Abu Faris

Prof. Nidal Amman/6 5443 1Abbadi

Prof. Ibrahim AlZarqa’/1 8130 1al-Mashoukhi

Dr. Hayat AlZarqa’/1 7133 1al-Masimi Frauenquote

Ing. Ali Abu AlZarqa’/1 5751 1Sukkar

Prof. Jafar AlZarqa’/1 9095 1al-Hourani

Dr. Ali al-Otoum Irbed/1 8461 1

Dr. Mohammed Irbed/1 6509 2al-Bzour

Sheikh Bader AlAqabah 4105 1al-Riyati

Dr. Ibrahim Jarash 3890 2al-Ar’arawi

Prof. Abdelmajid AlMafraq 4087 4AlKhawaldeh

Prof. Mohammed AlBalqa’/4 10224 1Aqil

Liste der Parlaments-
mitglieder 2003:



Wie stark der Einfluss der Stimmabgabe des einzel-
nen Bürgers schwankt, lässt sich daraus entnehmen,
dass im 14. Unterhaus Parlamentarier sitzen werden,
die Stimmen zwischen maximal 19 256 (Amman,
1. Wahlkreis) und minimal 820 (Kerak 6. Wahlkreis)
erhielten. Die Stimmenanteile der über die Frauen-
quote gewählten Parlamentarierinnen fallen nicht viel
anders aus. Während die IAF-Kandidatin aus Zarqa
mit 10457 Stimmen ins Parlament einzieht, ist dies
der unabhängigen Kandidatin aus Tafileh mit nur 365
Stimmen gelungen.

Die Wahlbeteiligung war mit 58,8 Prozent relativ
niedrig. Im Vergleich zu den Wahlen 1997 hat sie
jedoch geringfügig zugenommen. Auffällig ist, dass
die urbanen Zentren, die Hauptstadt Amman mit
44,62 Prozent und die zweitgrößte Stadt Zarqa mit
47,96 Prozent, die niedrigste Wahlbeteiligung ver-
zeichnen, während diese in ländlichen Regionen und
Kleinstädten deutlich höher liegt – wiederum ein Zei-
chen dafür, dass tribale Bindungen die Wähler stärker
zum Wahlgang motivierten. Die allgemeine politische
Apathie in den größeren Städten, wo sich mehr Kan-
didaten um weniger Sitze bewarben, bringt auch eine
Indifferenz der Wähler dem Parlament gegenüber
zum Ausdruck, dessen Nutzen vielen Jordaniern
mittlerweile unklar ist. Die jordanische öffentliche
Meinung weiß, dass das Parlament im politischen
Entscheidungsprozess keine große Rolle spielt.

Wahlbezirk Wahlbeteiligung 2003 (in Prozent)

Amman 44,62

Irbed 68,02

AlBalqa’ 70,67

AlKarak 82,11

Ma’an 78,72

AlAqabah 63,17

AlZarqa’ 47,96

AlTafeelah 82,19

AlMafraq 82,94

Jarash 82,28

Ma’dabah 78,67

Ajloun 80,37

Gesamt 58,80

Wahlbeteiligung bei
den Parlamentswahlen am
17. Juni 2003

48



49

Die Wahlen in Jordanien führen in der Regel keinen
Regierungs- oder Führungswechsel herbei, sondern
dienen in erster Linie dazu, Stimmungsbilder wider-
zuspiegeln, und gestatten bestenfalls der Opposition,
ihre Meinung öffentlich kundzutun. Dies ist ein
strukturelles Defizit, das durch Verfassung und Ge-
setzgebung sanktioniert wird. König Abdullah II.
wird in den nächsten Monaten seine Regierung zu-
sammenstellen. Im Kabinett werden Persönlichkeiten
dominieren, die ihm treu ergeben sind. Abzuwarten
bleibt, ob die IAF in die Regierungsverantwortung
eingebunden wird. Die islamistische Partei hat ihre
Bereitschaft dazu schon erklärt.

Die Erfahrung
mit der Frauenquote

Bei den Wahlen kandidierten 54 Frauen. 1997 waren
es nur 17. Die Vervielfachung der Zahl der Bewerbe-
rinnen war das Ergebnis des erst im Februar geänder-
ten Wahlrechts, das eine seit Jahren geforderte Frau-
enquote einführte: Sechs Parlamentssitze wurden für
die Frauen reserviert. Jordanien hat damit in der Re-
gion ein Exempel statuiert.

Besonders bedeutsam ist die Einführung der Quo-
tenregelung, da die patriarchalischen, tribalen Gesell-
schaftsstukturen Jordaniens die Aussicht der Frauen
auf eine gleichberechtigte Teilhabe am politischen
Leben des Landes stark beeinträchtigen. Bei den
drei letzten Parlamentswahlen konnte keine der Kan-
didatinnen einen Sitz im Unterhaus erringen, mit
einer einzigen Ausnahme: Toujan Faysal konnte
über die Minderheitenquote für Tscherkessen bei den
Parlamentswahlen 1993 ins Parlament einziehen.
Dass Toujan Feisal jedoch bei den Parlamentswahlen
1997 trotz einer Stimmenverdoppelung ihren Par-
lamentssitz verlor, illustrierte noch einmal die gro-
ßen Schwächen des jordanischen Wahlsystems, das
in einer patriarchalischen und auf Stammesinteressen
ausgerichteten Gesellschaft männliche Parlaments-
bewerber bevorzugt. Deshalb begann die Frauen-
bewegung Jordaniens bereits 1989, sich für eine
Frauenquote einzusetzen, die die Chancen der jorda-
nischen Frau auf politisches Mitspracherecht erhöhen
sollte.

Die langjährigen Versuche der Frauenorganisa-
tionen, die Partizipation der Frau am politischen

Bei den Wahlen kan-
didierten 54 Frauen. 1997
waren es nur 17. Die Ver-
vielfachung der Zahl der
Bewerberinnen war das Er-
gebnis des erst im Februar
geänderten Wahlrechts,
das eine seit Jahren gefor-
derte Frauenquote einführ-
te: Sechs Parlamentssitze
wurden für die Frauen re-
serviert. Jordanien hat da-
mit in der Region ein Exem-
pel statuiert.



Entscheidungsprozess zu erhöhen, verzeichneten
im Februar 2003 einen ersten Erfolg. Durch königli-
chen Erlass wurde die Änderung des geltenden Wahl-
rechts dekretiert und eine Frauenquote eingeführt.
Allerdings blieb diese mit fünf Prozent weit unter den
von Frauenaktivistinnen geforderten 20 Prozent. Nur
sechs der nunmehr 110 Sitze wurden für Frauen re-
serviert. Zwar hatten sich Optimisten zusätzliche
Sitze durch Direktwahl erhofft, keine Frau schaffte
jedoch den direkten Sprung ins Parlament.

Während sich die Kandidaten für die bestehenden
Minderheitsquoten für Tscherkessen, Beduinen und
Christen direkt in den dafür vorgesehenen Wahlkrei-
sen bewarben, wurde für die Frauenquote Jordanien
als ein einziger Wahlkreis behandelt. Kandidatinnen
stellten sich zwar in jeweils einem Wahlkreis zur
Wahl, die reservierten Sitze erhielten jedoch nur die
sechs Frauen, die landesweit den höchsten Prozent-
satz der abgegebenen Stimmen im Vergleich zur
Wählerzahl ihres Wahlbezirks erzielten.

Als Ergebnis ist der kleine Ort Tafileh im Süden
des Landes mit zwei Frauen im Parlament vertreten,
während die Hauptstadt Amman auf weibliche Ver-
tretung verzichten muss. Es ist mehr als offensicht-
lich, dass zehn Prozent der Stimmen in Tafileh nicht
mit zehn Prozent der Stimmen in einem Wahldistrikt
in Amman vergleichbar sind. Die komplizierte Quo-
tenregelung bei gleichzeitiger ungleicher Aufteilung
der Wahlkreise führte zu einer politisch gezielten
Ausschließung von Frauen in urbanen Wahlkreisen,
während Frauen in ländlichen Gebieten bevorzugt
wurden.

Die sechs Quotensitze
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Name Gouvernorat Stimmen Stimmenanteil Berufzahl (in Prozent)

Dr. Hayat AlMaysami AlZarqa’ 7133 10,457 IAF Kandidatin,
Chemikerin

Falak Jume’ani Ma’dabah 1048 7,958 ehem. Offizier,
Zahnärztin

Neriman Al-Roussan Irbed 1684 6,019 Rechtswissen-
schaftlerin

Ansaf Khawaldeh AlTafeelah 365 5,287 Schuldirektorin

Zakiya Shamayleh AlKarak 1336 15,153 Lehrerin

Adab Al-Saud AlTafeelah 1132 5,130 Geographin
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Insgesamt bietet die Einführung der Quote den
Frauen aber die Hoffnung auf einen Neubeginn par-
lamentarischer Mitbestimmung, in der die politische
Repräsentanz von Frauen gestärkt wird. Zugleich
stellt die Quote einen wichtigen Motivationsfaktor
für die Frauen nicht nur in Jordanien, sondern in der
gesamten nahöstlichen Region in ihrem Bemühen um
mehr Gleichberechtigung auch im politischen Be-
reich dar.

Fazit

Die Parlamentswahlen am 17. Juni 2003 haben keinen
demokratischen Durchbruch erbracht. Der Tribalis-
mus blieb der wichtigste Anknüpfungspunkt sowohl
für die Wähler als auch für die Kandidaten. Die Mehr-
heit der Kandidaten zog es vor, sich als Unabhängige
zu präsentieren. Selbst Kandidaten, die einer Partei
angehörten, führten diese politische Bindung im
Wahlkampf nicht an. Auch der Blick auf die Quoten
der Registrierung in den Wählerlisten und der Wahl-
beteiligung offenbart, dass diese in ländlichen Regio-
nen, in denen familiäre Bindungen weitaus wichtiger
sind als in den Städten, deutlich höher ausfielen als in
den urbanen Zentren. Die Stämme sind eher in der
Lage, ihr Wählerpotenzial zu mobilisieren als Vertre-
ter politischer Ideologien. Die einzige Ausnahme
stellen die Islamisten dar, die aber ebenfalls nur eine
Minderheit der Abgeordneten stellen.

Obwohl das One-man-one-vote-Wahlrecht zwei-
fellos die besondere Bedeutung tribaler Bindungen
innerhalb der jordanischen Gesellschaft aktiviert, ist
das Wahlergebnis dennoch komplexer zu erklären.
Die Dominanz traditioneller Kreise im Parlament ist
auch das Resultat zielgerichteter Eingriffe durch die
Systemspitze, die den tribalen Faktor für sich zu
nutzen verstand. Die Maßnahmen der Regierung
richten sich darauf, den Status quo der Machtbalance
zu erhalten. Obwohl die Wahlen im Wesentlichen
als unmanipuliert gelten können, müssen Eingriffe
der Regierung in das Wahlkampfgeschehen wie das
Kundgebungsverbot als Einschränkung demokrati-
scher Grundrechte gewertet werden. Aufgrund der
durch die Regierung verordneten Restriktionen spiel-
ten die Ereignisse in Palästina und der Krieg im Irak
im Wahlkampf kaum eine Rolle. Es zeigte sich viel-
mehr eine Hinwendung zu innenpolitischen Themen,

Obwohl das One-man-
one-vote-Wahlrecht zwei-
fellos die besondere Bedeu-
tung tribaler Bindungen
innerhalb der jordanischen
Gesellschaft aktiviert, ist
das Wahlergebnis dennoch
komplexer zu erklären. Die
Dominanz traditioneller
Kreise im Parlament ist
auch das Resultat zielge-
richteter Eingriffe durch die
Systemspitze, die den tri-
balen Faktor für sich zu
nutzen verstand.



wobei kaum konkrete Lösungsansätze für die bri-
santen ökonomischen und sozialen Probleme vorge-
bracht wurden.

Mit Ausnahme der IAF spielten politische Par-
teien bei dieser Wahl keine nennenswerte Rolle. Die
Gründe dafür sind vielfältig: Neben mangelnder Er-
fahrung in der politischen Öffentlichkeit, finanzieller
Schwäche und struktureller Defizite sind politische
Profillosigkeit und die Vernachlässigung demokrati-
scher Basisarbeit besonders unter der mehrheitlich
jungen Bevölkerung wesentliche Gründe für das
Misstrauen und die Ablehnung, die viele Wähler der
Parteiarbeit entgegenbringen. Zugleich hat keine der
politischen Parteien – einschließlich der IAF – eine
Fundamentalopposition zur Monarchie ins Auge fas-
sen wollen, durch die sie Systemgegner hätte mobili-
sieren können. Folglich bevorzugten die Wähler den
Typ des „Dienstleistungsabgeordneten“, in der Hoff-
nung, dass er seinen Wählern kleine Vorteile bringen
werde.

Insgesamt genügte die Abstimmung zwar den An-
sprüchen, die an faire demokratische Wahlen gestellt
werden, doch hinterlassen die Rahmenbedingungen,
nämlich die problematischen rechtlichen Vorgaben,
die Ungleichwertigkeit der Stimmen und damit der
Repräsentanz sowie die eingeschränkte Kompetenz
des Unterhauses Zweifel an einem eindeutigen Be-
kenntnis der Systemspitze zu demokratischen Prinzi-
pien. Die Wahlen waren zwar allgemein, direkt, ge-
heim und auch frei, aber keineswegs gleich.

An dieser Stelle ist die Frage aufzuwerfen, ob de-
mokratische Normen ein prioritäres Anliegen der
jordanischen Gesellschaft darstellen. Demokratische
Politikformen sind gewiss ein ersehntes Ziel in
großen Teilen der jordanischen Zivilgesellschaft, die
jedoch nur marginal entwickelt ist. Konsequenter-
weise richtet sich die Loyalität der Mehrheit der Jor-
danier auf den König, der in ihrem Namen über das
Erziehungssystem, über die Rechte der Frauen, über
die wirtschaftliche Ausrichtung, die internationalen
Beziehungen etc. entscheidet. Da dem jordanischen
Bürger wenig Raum für Eigenverantwortung gege-
ben wird, entwickelt er sich zu einem „philoso-
phisch-politisch trägen“ Bürger.

Die jordanische Gesellschaft ist in ihrer Zusam-
mensetzung relativ heterogen. Bei den Parlaments-

Die Wahlen waren
zwar allgemein, direkt,
geheim und auch frei,
aber keineswegs gleich.
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wahlen haben sich die Jordanier allerdings eher
homogen von ihrer Präferenz für Stammeskandi-
daten leiten lassen. Dies muss vornehmlich als Re-
sultat des ungleichen Wahlgesetzes und einer unter
Repression leidenden politischen Kultur bewertet
werden, die gesellschaftliches Engagement junger
Menschen kaum fördert, die mit 53,6 Prozent im Al-
ter von 18 bis 35 Jahren die Mehrheit der wahlbe-
rechtigten Bevölkerung stellen. Jordanien scheint
noch Zeit zu benötigen, um sich zugunsten einer
wirklichen Demokratie von unten zu entwickeln und
die Folgen der politisch repressiven Vergangenheit
und der traditionellen gesellschaftlichen Strukturen
zu überwinden.

Das Manuskript wurde am 1.7.2003 abgeschlossen.
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